
TOP 7.3             BV9/236/2025 

Sitzung der BV 9 am 05.12.2025 

Anfrage von Herrn Spühler; Bündnis 90/ Die Grünen  

Rad-Verbindung Benrather Schloßufer - Haus-Endt-Straße 

 

Frage 1: 
Was spricht aus Sicht der Verwaltung gegen eine Entfernung der Umlaufgitter 
zwischen Benrather Schloßufer - Haus-Endt-Straße, dieser Weg ist schließlich Teil 

des Radhauptnetzes? 
 
Antwort zur Frage 1: 

Nach erfolgter Prüfung wurde die zeitnahe Entfernung der Umlaufsperre zwischen 

Benrather Schloßufer und Haus-Endt-Straße veranlasst.  

 

 

Frage 2:  
Was spricht aus Sicht der Verwaltung gegen das Aufstellen von „Fahrrad-frei“-
Schildern für den Weg direkt südlich des Schlossparks so dass die bestmögliche 

Verbindung für den Radverkehr wieder geöffnet wird? 
 
Antwort zur Frage 2: 

Der Weg direkt südlich des Benrather Schloßparks erfüllt in Teilen nicht die 

Breitenanforderungen an einen für den Radverkehr freigegebenen Gehweg. Hierfür 

wird laut Regelwerken mindestens eine Breite von 2,50 m gefordert. 

Daher kann die gewünschte Beschilderung nicht aufgestellt werden. 

 

 

 

 


